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Aufnahme in die ersten Klassen


Schuljahr 2008/09


Aufnahmezeit ist die Woche von Montag, 25. Februar 2008 bis Freitag, 29. Februar 2008 täglich zwischen 08:00 und 12:00 Uhr, Dienstag und Donnerstag auch von 14:00 – 17:00 Uhr.
!!Achtung!! Anmeldungen für die DLP-Klasse (Voraussetzung ist das absolvierte Orientierungsgespräch) müssen am Montag oder am Dienstag durchgeführt werden! 

Mitzubringen sind das Original und eine Kopie der Schulnachricht des 1. Semesters, das Erhebungsblatt, sowie ein mit der eigenen Adresse beschriftetes und frankiertes Kuvert.

Die Reihenfolge der Anmeldung ist kein Kriterium der Aufnahme - Donnerstag und Freitag sind die Wartezeiten erfahrungsgemäß kürzer!
Gemäß der Aufnahmsverfahrensverordnung dürfen in diesem ersten Aufnahmedurchgang an AHS-Standorten grundsätzlich nur Kinder vorläufig aufgenommen werden, deren Semesternachricht in den Pflichtgegenständen Deutsch und Mathematik keine schlechtere Beurteilung als „Gut“ aufweist. Eltern von Kindern mit einer Semesternachricht mit „Befriedigend“ (oder schlechter) bzw. einem „Nicht beurteilt“ können zwar zur Anmeldung kommen, ihr Antrag muss aber abgewiesen werden. 
Sollte es mehr Anmeldungen geben, als Schulplätze zur Verfügung stehen, kommen gemäß Aufnahmsverfahrensverordnung folgende Reihungskriterien zur Anwendung:
Geschwisterkinder an der Schule, Wohnortnähe bzw. Schulweg, Eignung (Zeugnisnoten)

Alle Eltern werden bis spätestens 31. März 2008 durch einen Brief der Schule über die vorläufige Aufnahme oder die Absage informiert. Mit einem eventuellen Absagebrief wird auch eine Liste von Schulen mit freien Plätzen übermittelt.
Anfang April können dann Eltern, deren Aufnahmeantrag im ersten Durchgang abgewiesen werden musste, in einem zweiten Aufnahmeverfahren ihr Kind an einer Schule mit freien Plätzen anmelden. Auch im zweiten Anmeldedurchgang werden die Aufnahmswerber gereiht und die Eltern schriftlich über die Aufnahme oder Ablehnung verständigt. 
Endgültig wird jede vorläufige Anmeldung erst durch die Abgabe der AHS-Reifeerklärung in der vorletzten Schulwoche im Juni.
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